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I. Einlcimng 

Das Jahr '992 hat Inzwischen eine mag..sche 
Faszination in der öflentlichen Diskussion 

erlangt. Mit Ablauf jenes Jahres soll den Vor­

stellungen der EG-Kommlsslon und der 
zwölf Mitgliedsta~ten zufolge der europäi­

sche Binnenmarkt verwirklicht sern. Es ist 
beabsichllgt, bis dlhin die bereits im EWG­

Vertrag von t957 verankerten vier Grund­

f reiheiren, nämlich die F rcizügig,keic von Per­

sonen, Waren, Dienstleistungen und Kapit:U, 
vollends EG-weit durchzusetzen. ISl doch 

derzeir der Gemeinsame Markr noch immer 

durch unterschiedliche nationale technische 

Vorschriften und Normen. abweichende Un­

ternehmens- und Sreuergesctze und zahlret­
che sonstige Handdsbarrieren gekennzelch­
ner. Die Kosten dieser EG-Marktzersplinc­

rung werden von der EG-Kommission als 

immens bezeichnet, die Rede ist von 200 

Milliarden ECU, das sind Ca. 400 Milliarden 

DM. In dem 1988 herausgegebenen ,.Cec­
chini-Bericht"' werden im einulnen die Vor­
reile der Ernehrung des Binnenmarktes auf­

geljster, die sich die EG-Kommission erhofft, 

u. a. ein zusätzliches Wachstum des Brutloin­

landsprodukts von 4 bis 7 Prozent'. 

Die '986 beschlossene und am I. 7. r987 in­
kraft gerrelene Einheitliche Europäische 
Akte, die den EWG-Vertrag erheblich modi­

fizieree und den EG-Organcn weitere Befug­

nisse übertrug. sowie die zum [.7· 1990 ge­
SLlrtete eu ropaische Wirtschafts- und W,ih­
rungsunion. die angesichts der zum sclben 
Termin verwirklichten deutsch-deutschen 
Wirrschafts-, Währungs- und Sozialunion 
keine größere Aufmerksamkeit hervorrief, 
bilden wichtige Mlrksteme auf dem Weg 

zum Binnenmarkt. Begleitet wird die$ beI­

spIelsweise durch ,Beslrebungen zu einer ge-

( Paolo Ca"chlnl. EtHor;t '9l. Dl.:r Voneil a..:-s Dmnm­
marktts. BJdal-ß"d!:"1l 19S9 ( NomOl), 

J: VgL tC Jic~tm ZUSJmme:nh.,'ßg lUch die ~lnz.dnl.:n Bei­
träge tn PROKLA 71 ('989) <um ·mem.t _EURO· 
FI EBE R •. 
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genüber Drittstaalcn vercinhCIIlichtcn Asyl­

und Ausländerpolilik, den Aufbau umfassen­

der grenzuberschreitender Dalenerhebungs­
und Datenüberminlungssysleme, die par­
tielle Erstreckung nJlionaler polizeilicher Be­

fugnisse auf das TerrilOrium .ln derer Mit­
glied~taalen eIC. Es gibl so gut wie kemen 

gesellschaftlich relevanten Bereich, der in­
zwischen nicht von der Regclungswut der 
EG -Burokratie erfaßt ware' . Auf mehr ;).Is 

zwei laufende Meier bemißt sich allein der 
Umfang des Amtsbl'lles der EG für das Jahr 

r990. Nationales Recht wird zunehmend 
durch EG -Recht ersetzl oder u berlagerr. 

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in 

Luxemburg kommt inzwischen eine zentrale 

Rolle auch fü r die einzelnen M itgl iedst<uten 
zu, dic er z.usehends selbslbewußt wahr­

nimmt, was teilweise bei Vertretern oberster 

deutscher Bundesgerichte, Clw3 dem Präsi­
denten des Bundessozialgerieht5 Reiter, auf 

heftige Kritik stoßt. 
Die bundesrepublikanische Rechlswisscn­
schaft und -praxis in Justiz, Verwaltung etc . 
hat diesen Prozeß nur zögerlich wahrgenom­

men und rst noch immer mehrheitlich einem 

Slrcng nationalsu31lichen Denken vcrh~ftct. 

Die Ideologie der UnbeTÜhTlheit der Recht­

sctzungsmacht erwa des nal ion~len Parla­
ments wird aufrechterhalten. Ignoranz ge­

genüber der supranat ionalen Rechtsordnung 

der EG und ihrer zentralen Bedeutung ist 

noch weit verbreitet'. Hier spiegelt Sich ern 

Bild, das auch im Bereich der Politik vorzu­
finden ist. So hat beispielswerse vOr einigen 
Monaten der SPD-Europaabgeordnete Rot), ­

ley seiner Partet vorgehahen, in nationalen 
Prioritäten ZU verharren und den Prozeß der 
europäischen Einigung, der mit einer umfas­

senden Übertragung von Kompetenzen auf 
die EG und ernem zwangsläufigen Vertusl 
nationaler Autonomie einhergeht, zu ver­

schbfen. furop. werde Jfl Sonntagsreden 

eingestreut wre Petersilie zwischen K~rtof­
fein, aber das sei es dann auch schon'. Die 

notwendige bmte und ven.icfte kritisch-wis­

senschaftliche und -politische Begleitung je-

l Indirekt wtrdt:n hlcNo n ..luch die JUttOnlll~n RliCht sS"y­
n eme de-r EFT AISu:ucn erlaßt. die schon bIsher d.:ts 
EG-Wiruchattsrccht voll ühem t-hmcn miitt~n , ohne 1(­

doch ('lnt' Miup.r.lc.hc: V1 kün (tl g.ei1 Gest;l,g,cbur'gsbc­
$chlüssL'n eangcd urm tU bekommen. Vgl FrJ.nkfuflC( 

Rundsdl.1u vom 1-4. 11. 1990 . 

" Vgl. ",,-. B. die K OLHro\lf"H ' {' Im An.oclmtttdrc'dlt Z,WI­

sch~n ßlIndCS'\lcrW i\hun~5gen cht. EuZW J 990. IS9. und 
VG r~ rJnkhm ~m Mi.lI1, EuZW 1990 • .191. 

~ F l1.!\UUrlC' r Rundsch~u vom. 1 ~_ 10_ [990. 

ner Entwicklung, die ihrer Bedeutung auch 

nur annähernd angemessen wire. Slehl d:1.her 
nach wie VOr allS. 
Auf dem Zeilschrillensektor fühne das Eu­
roparechl bis vor kurzem gleich falb ein 

Schallenda~e.in . D,e .Europäische Grund­

rechte-Zeitschrift« des N_ P. Eogcl -Verbgs 

und .. Europarechl' des Nomos-Verlags er­
scheinen jeweils in einer Auflage von weni­

gcn hunden Exemplaren !Jnd richten sich on 
erster Liflle an Hochschubngehörige. In der 
NJW war diese RcchlSm~te,;c b,s 1990 weit­
gehend in das »Getto. der viennal jährlich 

erscheinenden Hefte mit Beurägen zum in­

ternation~len Recht verbannt . D ies hat sich 

nun geanden. SeJ\ April 1990 trägt die Re­
daktion dem Umstand Rechnung, "daß das 
Europarecht jedenfalls heute nicht mehr ~Is 

eine klar abwtrennendc, abgehobene Rcchts­

masu neben dem innerstaatlichen Rechl 
steh,; vielmehr beruhl ein großer Teil inner­

sl..utlicher Rechtsnormen - für den Rechts­
anwender JUS dem Gesetzestext h:iu(ig kaum 

erkennbar - auf EG-rechrlichen Vorgaben ... • 
Gleichzeitig hat der Beck-Verlag die .Euro­

päische Zeitschrift für Wirtschaflsrech!- neu 

herallsgebracht, Nomos plant die MonatS­

schrifl .PER - praxis des europäischen 
rechts«. 

IJ . Ausbildungsliteratur zum Europarecht 

Die Gesetze über die jurrslische Ausbildung, 

z . B. §7 I/ 2 HessJAG, benennen U.J. als 
Pflichll':icher dJ.S .St3aIS- und Vcrhssungs­
recht mit den Bezugen zum Völkerrechl und 

EuroparechI unter besonderer BeTÜcksichu­

gunS der Organisation und Zusl3ndigkeiten 

der Europäischen Gcmeinsch~ften~ . Dieser 
Vorgabe, die der bereilS geschilderten Bedeu­

I ung des Europareclm für ,,fll! Rechtsgebietc , 
also nicht nur die des 5t43(5- und Verwal­

tungsrechts, nicht mehr Rechnung trägt, 

folgt noch das !985 im Beck-Verlag erschie­
nene JuriSIl~che K.urz-Lehrbuch von Geiger, 

Grundgesetz lind Volkerrechl. Auf knapp 40 

von 420 Seilen stelli der Autor die Einbin­
dung der Bundesrepublik Deutschland in die 
Europäische Gemeinsch3ft du. Naeh einer 
kur;ten Einführung rn die völkerrechtlichen 

Grundlagen einer europäischen Einigung 
gibt der Autor ernen zwangsb.ufig knappen 
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Einblick in die drei Gemelnscha(LSvenrage, 

nämlich den EWG- Vertrag, den Vertrag zUr 

Gründung der Europäischen Atomgerneio­
schaf< (EAG-Vertrag) und den Vertrag über 

die Gründung der Europäischen Gemein­

schaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) . 

eroTtert lIIschließend den organlsarorischen 

Aufbau der EG und widme, sich schließlich 

den NOlTl1en des Gemeinschaftsrechts und 

ihrer Gehung und unmiuelbaren Anwend­

barkeit im innerstaatlichen Bereich . Da das 

Werk '98\ erschienen Ist, konnten selbstver­

ständlich beispielsweIse die Änderungen 

durch die Einheitliche Europ~ische Ak'e 

keine Beachtung finden, so daß dieser kurze, 

aber sehr infonnative Abschnill nur noch 

bedingt brauchbar ist'. Hingegen kann auf 

die im 8. Kapitel enthalrenen Ausführungen 

zum Recht der völkerrechtlichen Verträge 

ohne Vorbehalte verwiesen werden. U . a. an­

hand der Wiener Konvention über d~s Recht 

der Verrräge vom 23 . 5· '969, dem '98 S auch 

die ßundesrepublik Deu'schland beigelfeten 

i~t'. stellt Geiger die zentralen Probleme in­

ternationalen Vertragsrechts dar . Die dort 

medngelegten G ru ndsä,ze sind gerade luch 

im Hinblick ~uf das Verhältnis EG/Mi,glied­

st~at(en) von zentraler Bedeutung, was insbe­

sondere für Kompetenzstreitigkeiten gilt. Be­

anspruchl doch die EG-Koromission in viel­

faltiger Weise Regclungsbefugnisse zu L~s,en 

der einzelnen Mitgliedstaaten, über die die 

GemeinschafISVer(r~ge vielfach nicht einmal 

ansatzweise eine klare Aussage trdfen . 

Das 1987 im Nomos-Verlag in dritter Auf­

lage erschienene Gemeinschaftswerk von 

Beutler, Bieher, Pipkorn und Strcil berück­

sichtigt hingegen schon die zentrale Ände­

rungen des EWG-Vcnrags durch die 1986 

erfolgte Verabschiedung der Einheitlichen 

Europäischen Ak,e. Die Akte ISt der Ein­

schätzung der Auroren zufolge -eher eIne 

Zustandsbeschreibung der bisher erreichten 

Integration und ihrer Folgewirkungen, zu 

deren Bewältigung sie rechtliche Inslfumentc 

bereitstellt, die zugleich die Möglichkeit ci· 

ner verst~rkten Integration enthalten_ (S. 44). 

Sie gilt nach AnSIcht der Verf aS$cr als btdeu-

7 DLcs gilt ~bmf"lb: (U!'" dr(' \'olkernchdJthc Lagr O~üUdl-
und$". der da AlH.or br("IH.'n R.tum .... ,Idmcl. Auch dit!.('r 
T<II In nach df:"'r vollz.o~('nC'n N4."u .... tm.·lrugung l)eULs<h-
land~ 10 voJlem Umf,tng .akrull~LC'rllngsbcdü,(llg. 

S Vgl. d .. R"ifik>lw",sc"," vom J. ß. '9RS (8GBt 1I. 
91'). f:ür dito Bu nJt'ul'publik LS( dilS Ahkommrn .un 
10. S. 19a7 1""Mo(t gnJC'tC'n (&k:m.nrm.l.chung vom 
,6.I'.I~S7. BGBI B. 717). 

tender Schrill hin Zur Schaffung einer Euro­

päischen Union, die bis zum lahre '994 her­

gestellt werden soll. Im April 199' hat die 

luxemburgISche Regierung, der zu diesem 

Zellpu nkt die EG -Priisidentschaft zus,~nd, 

den - umstrittenen - Entwurf eines Unions­

Vertrags vorgelegt'. In dies~m ist neben Vor­

schlägen für eine gemeinsame Außen- und 

Sicherhcitspolilik sowie Rechten für dll Eu­

ropäische Parlament u . a. die Einführung ei­

nes .GemeinschaftsbÜrgerrechts~ vorgese­

hen. EG-Bürger soUen danach in einem ~n­

deren Mitgliedslaa, wählen dürfen, sofern sie 

don wohnen. SIrei] widmet sich in dem Buch 

U . 3. dieser Perspck,ive in dem Abschnlll 

• Vom freien Personenverkehr zum europäi­

schen BürgcrTCch,- und weist darauf hin, daß 

die Entwicklung zu jenem .europäischen 

Bürgerrccht~ dir mit der Enmehung der NO!­

,;onalstaaten einhergehcnde Ausbildung des 

Rechtsinstituts der .SI..1:llSangehörigkClto 

und die damit einhergehende Ausl~nderdis­

kriminierung'O tendenziell WIeder riickgangig 

macht. Der Verfasser weist mit Recht darauf 

hm, daß die VOn der EG verfolgten Bestre­

bungen, die Ausübung bürgerlicher und poli­

tischer Rechte - für Angehörige der Gemein­

schaft - nicht von dem .bstrak,cn S,arus der 

S!~aLSangchöng)<eit abhängig zu machen, 

sondern ~n die berufliche und soz.iale Inte­

grarion Ifl den Jeweiligen Mitgliedstaaten an­

zuknüpfen, in einer Tradition steht, .die 

durch die Perfel<\lonlerung des Nacionals,aa­

tes im 19.Jahrhundcn wohl verdeckt, aber 

nicht verschüttet werden konnle~ (S.305)'o., 

Dies ist ein Aspekt. den das Bu ndesvcrfas­

sungsgerichl in seiner nichl überzeugenden 

Entscheidung zur Verlassungswidrig)<eit des 

Kommun.lwahlrechts für AUiländer" völlig 

übersehen haI. Anh~nd dieses Beispiels wird 

deutlich, daß die Autoren in ihrer sehr guten, 

informltiven und nicht überladenen Dars,el­

lung über die politischen und rechtlic:hen 

Grundlagen der EG die Perspck,ivcn einer 

künfrigen Weiterentwicklung der G~roejn­

sch:lf, niemals aus dem Auge lassen, so daß 

das Buch auch vier Jahre n:Ich dem ErscheI­

nen an Aktu.lität kaum eingehüßt hat. 

'J F,~nkfürtCf Rutld.schau vom 18. -4. 199', 
11;;1 Na," WIe vOr It',ScruW4:{t LU di~scm Pr'o:u.-ß Doh~c. A\.Is~ 

IlnJiS('h~ Arbctlcr und bu~rrlichcr Stul , Kö nlg5ltml 
TI, [981. dort In ,~hc~_ K.1p.1 (S. 'I (f.}~ Oi~ Trennung der 
Rl'U1lsbC!griffr Inll"ndl' r/I\ usli nd('f Im Enlw,ckluogs­
prozrß J("t' birr'S·c..-I;C'hen Gc.s-e H~}'IJ.(t 

10.1. Vg,t dau jC:Ul ~u('h RJusuc-g, NJW 199r~ 1 }81-
11 ßVcrfG. NJW '99', '19 U 16., s .• "eh Fr.onk, KJ '990. 

'9011. 
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Anders als die vorstehend besprochenen Pu­
blikationen von Geiger sowie Beutler u.~. 
befinden sich die drei Leh rbücher vOn 

Schweitzer/Hummer, Bleckmann und Op­

permann, die sich ausschließlich dem Euro­
parecht widmen, auf neuestem Sund. Der 

1990 erschienene Band von Sehwcitzer (Uni­
versität Pasuu) und Hummer (Universität 

Innsbruck) wendet sich an Studenten und 
Studentinnen der Rechts-, So~ial- und Poli­
tikwJssenschaft. Der Ausrichlung auf diese 

breitere Zielgruppe iSI es \!Johl zu verd~nken, 
daß die Autoren eine klar und übersichtlich 

struklurierte sowie leicht lesbare und eingän­

gige Abhandlung über sämtliche relevanten 

Materien des EUTOparechts vorgelegt haben, 
die durch diverse Schaubilder u . ~. iiber d~s 

institutionelle Gefüge der EG abgerundet 
Wird . Das Konzept, eIßen >schneHtn Em­

stieg" in dieses Rechtsgebiet zu ermöglichen. 
bringt es 7;wanpläufig mit sich, daß die viel­

faltigen diffizilen Detailproblerne des Euro­

parechls wie z. B. des Verhältnisses der su­
pranationalen Gememschaftsrechlsordnung 

zu den nationalen Rechtssystemen d~r ein­
zelnen Mitgliedstaaten oder der Grundrechte 

im EG-Recht oftmal, nur angedeutet, hinge­
gen nicht umfassend ausdiskutien werden. 

Dies ist Jedoch kem Mangel, sondern bewußt 
der besseren Lesbarkeit und der beabsichtig­

!en schnelleren und nichr überladenen Ein­

führung in die Thematik geschuldel. Ausge­
glichen wird dies durch weiterführende Litc­
racurhinweise am Ende eines thematischen 

Abschnitts. Don findet sich zudem Jeweils 
ein Katalog vOn mehreren Fragen, anhand 

dessen das Verständnis der durchgearbeiteU!n 
Textpassagen komrollien werden kann (am 
Ende des Bandes befinden sich die Antwor­

ten) . Als E'Eänzung zu dem Lernbuch haben 

Schweitzer und Hummer zum einen ein 

"Textbuch zum Europarecht«", zum ande­
ren ein . Übungsbuch zum Europarecht«" 

vorgelegt, so daß dem Interessierten ein ~ur­

ein~dcr abgestimmtes Angebot zum StU ­
dium des Europarcchts ZUr Verfügung 

steht. 

Bleckmanns mehr als 900 Seiten starkes 
Lehrbuch liegl nun m fünfter, neubearbcite­

ler und erweiterter Auflage vor. Einzelne 

Kapitel hat der Münsteraner Uni\lersitäcspro-

\} 4_ Aufl, Ve-rl.'\i; V. Floren(x, Mi.m("h,-""!"I 1989-
\ } J- Aun , V(':rLlg V. Horentz.., München \!II g9; hln~UW~L~n 

ur ..auch Jou{ Hummcrf$imm.JNcddn, JO F~lJe zum [u­
rop.'\r('du, l_.AU{l •• Vuhi) V. FJortnl7.:. Mün c:hen 1985. 

fcssor zur eigcnverantwordiclten Bearbci­
IUng u. a. an wissenschaftliche Mitarbeitcnn­
nen und Millrbeiter sowie Doktorand~n ver­

geben. Der B~nd ist in drei große Teile unter­
glieden, nämhch .Die Grundlagen der EG« , 
.Die Freiheiten der EG . und .Die Politik 

der EGo. An der bereits in den Vor3unagen 
verfolgteJl Konzeption , neben der bloßen 

D:l.rsteUung des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften die ·l.ahlrcichen Problem­

kreise, die sich aus der Integration ergeben, 
wissensch~ftlich aufzuarbeiten, hai der Ver­
fasser festgchahcn. "tum~1 - wie er belOfl! -

vOn ihm früher entwICkelte Läsungsansätze 

teilweIse Eingang in die Praxis der europäi­

schen Organe und der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs gefunden haben. 
Dies dürfte Insbesondere für Bleckmanns 

langjährige Befassung mit den Rechtsql.lellen 

des Europäischen Gemeinschaftsrecnts gel­

ten, denen im vorliegenden Buch knapp /00 

Seiten geWidmet sind. Ein zentraler Stellen· 

wen komml hIerbei der FrJge zu, welchen 

Status und welche rechlliche Qualität die drei 
GTÜndungsvenr:ige , n:imlich der EWG·, der 
EGK5- und der EAG-Vertrag, genießen. In­

zwischen eßlspricht es der gefesligten Mehr­

heitsfnclßung, diese :l.ls • Verfassung der EG . 
anzusehen. Daraus folgt, .. daß das Gemein­

schaftsrecht nicht wie das Völkerrecht nur als 

Bündel subjektiver Rechtsverh~hntsse, SOn­

dern als echte objektive Rechtsordnung zu 

deuten ist, dH fiir die Mitgliedstaaten zwin­
gendes Recht begnindet« (S. '1 J). Zwischen 
die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen 

der einzelnen Mitgliedstaaten und der im 
KonOiktfall die nationale Souveränitat bevor­
wgenden Välkerrecht50rdnung h;\t SICh die 

eigenständige, gleichber~chtigte und von Jahr 
zu Jahr an Bedeulung gewi nnende suprana­

tionale RcchtsordnuJ\g der Europäischen Ge­
meinsch:Jten geschoben. Aus dieser AutOno­

mie folgl zwangsläufig, daß die Auslegung 

der im Gemeinschaflsrecht niedergelegten 
Begriffe :lUS den Gründungsvenrägen, der 
Einheitlichen Europäi.chen Akte und dem 

zwischenzeiclich u . a. tn ronn von Verord­

nungen und Richtlinten erlassenen Sekund:ir­

rech I heraus erfolgen muß und kemesfalls 

unter Rückgriff oder Verweisung auf das je­
weilige n:uionale Recht erfolgen duf. Hier­
bei kommt der Rechtsprechung des EuGH 
eine zentrale Bedeutung 2U, der angesichlS 

der nach wie vOr minim~!en Kompetenzen 

des Europäischen ParlamentS als der Clgenlli­
ehe .Motor der Integration .. (H.allstem) be-
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zelchncl werden kann. freilich Ircle" 

zW2ngsl:iufig KollislOnsb.gen ~ul. wenn UIlI­

zusetzendes Sekund :irrechI mll bindenden 

Verfassungs\'orschriftell eIßes MilgliedsllJls 

nicht zu vereomb:lun 15 1. Die in diesem Zu­

sammcnlung von ßleckmann als . vernünf­

ug_ erachlcle AnsIch" .daß Jas natlon,,1e 

Verbssungsreclll auch IIInersllallich gesehen 

7.urückwecchen muß, \Venn eone europäische 

Richdinie den na(lon ~ko Gesclzgcbcr Zu el­

nu bcsllmmlen Itegelung verpflichlcl' 

(S. 93) kann IClzlcn Endes ,m EXlrcmfall zu 
einer schleichenden BC~elligung samr1ichcr 

G ru ndrcchlsgew:ihrlClSlUngen des Gr\l ndge­

~elze~ führm und d,ese Zu M~kul:\lur erklä­

ren . Der VOm Autor vorgenommene Verweis 

auf die vom EuGH - wohlgemerkt erst an-

5aIZ"'else enl wickelten -europäischen 

Grundrechle~ b,el el kem adaqualcs Surro­

gal. 
Bleckmlnfl wldmel sich in seinem Abschnin 

über die Rechtsqudlen des GemelnschaflS­

rechls im emzelnen der Herausbildung allge­

melller Rechlsgrundsllze und PronZiplen so­

wie der Frag~, Inwicwell die Im EWG -Ver­

!rag verbürgten Freihellen , nämlich die Frel­

hCI! des Warenverkehrs, die FreizügIgkeit 

vOn Arbcllnehmern, die Nicderlassungs- und 

Dienslicistungsfreiheit sowie die FreihCll des 

Kapi!3! - und Zahlungsverkehrs, ~Is eehlc 

Grundredllc zu b~greifcn slIId, was er unl~r 

ßezugnahme .. uf den EuGH cllldeul ig be­

jahl . Im eInzelnen erönert der Auwr In die­
sem Zusammenhang ferner die DfltI'lVIT­

kungsproblcm3tik, belaht die GellUng der 

EG-Grundrechtc {ur Waren und Dlcosdei­

slungen produZierende JuriSl1sehc Personen 

des offel1l"'<hen Rechts (z . B. öffellllich­

rechlliche Rundfunkanstalien )''' und deulel 

die aUS dem EWG -Venrag fließenden Frcl­

heitc.n nicht nur ~I s Abwehrrechlc gegenuber 

dem Sla:lI . sondern zugleich als posilive lCI­

S1ungsansprüche und inSllluliondlc Gann­

lien) und wendel SICh schlicl~l ich der Schran­
kenproblem~tik I.U . ßlecklJlann kann hin­

slChdich dieses T1lemenko mplcxes auf eme 

Vielz"hl früherer A ufs:il ze) die er ZWIschen 

1975 und 1986 geschrieben h:n und die 111 

semen . Sludien zum Europäi schen Gemeon-

J ... Nach der ~' ::.in dig.C f1 RC"'C!usprc;chu ns des Bundc.$\'crf:;n­
.fung.sgcnchu gc:ltcn h' I) t:,{'ß.cn die Grund rC<'htc dr.s 
G ru ndg{·.s:etze.. fü r '(lmm:c:he Personrn des ö/frllrlith t"l 
Rechu grunds:i o. lich m.:h L Au:sn.lhrncn si nd ,edodl u, l , 

g~ ... :tdt· (ij ... o(f(,l1d i(h~rC("hll jc n oq~:Jn I St t' rr (' R.uod(llnbn­
siliten oder Hochschulen ::ln Crk,ln n t., W'on u r ßl e..::-kmJ.nn 
(5 , 191 } mehl hlnu·cl 'l. 

schaflsrechl. noch einm~1 :w s~mmengebßI 

und abgedruckt wordel) sind) verweJsen . Ge­

rade dcr Rückgriff au f frühere Puhlik~lionel) 

eröffnel den Blick auf die dynamische Enl­

wicklung des EG-Rech15 der vcrgangenen 

J~hre. 

Einen weileren Schwerpunkl 1II ßlcckmlnns 

Lehrbuch zum Europarccht bilde! die Dar­

slellung des Rechlsschu!7es durch dcn 

EuCH. Auf mehr als 60 Seiten gibt der Autor 

einen umfHsenden ElIIblick in die Feinhcllcn 

des spezifischen gemeinschahs recht!ieh~n 

ProzeßrechLS. Überdies Widmet cr dem Ver­

hähllls "on EG-Recht zum nalion~len Rechl. 

den damil :ws:a.mmenhängcnden (verfas­

sungs-) rcdulichen Prüfungskompetcnzen 

von BundesverlassungsgcnclH und EuGH (5. 

u.) und der für das Fun k Ilon leren des EG­

Rec1llSkrelses als supranationale Rechtsord­

nung lußeTSi wIchlIgen frage der DurchseI -

zung und Be~chrung Jer EuGH-Rechlsprc­

chung In den einzelnen MitgliedstJllen breite 
Aufmerksamkeit. Von erheblicher prJkli­

scher Bedeutung Ist schließlich das DI~k"m l ­

nlerungsverbor des Art. 7 [ EWGV (- Unbe­

schadel besonderer Bestimmungen dicses 

Venrlgs ISt 111 seinem Anwl'ndung.bcreu:h 

Jede DiskrimInierung aus Gründen der 

St3alsangehöngk II verboten<). Ob Sich frei­

lich die vom Verfasser unttrstÜt7.lC Reduzie­

rung des Inhalts dieser Vorschrift auf cln 

Wlllkürverbot (5. 5° 7) auf Dauer haltcn lilßI , 
ersehe,"1 ebenso fraglich WIe dito immer noch 

~uch vom EuCH venrelene AnSicht, daß 

jenes Ben;lchleiligungsverbOi die Inländer­

di skrimInIerung durch eone Schlech lerslel ­

lung der Clgcnen Slaatsangehörigen eines 

MilgliedslallCS gegem.iber SIch 11) diesem 

glc,cllf:tlls aufh,henden Ausländern lUS an­

deren EG- oder sogar aus DrillSladten nochl 

erfaßt. 

Trolz des bcrells JCI ZI enonnen U mfangs von 

B!cckmanns . Europ~rechl ' ware für die ,1-
eherliell in mchl al1w l:mger Zell erfonJerIi­

ehe sechste Aul1age zu wün"hen) daß die 

Rezep"on und Anwendung des Gemein­

schaflsrechts durch die nalionalen (deut­

schen) G ericlllc slükcr in die Darstellung 

einbezogen wird . Dann sollte Vielleicht auch 

eil! eIgener A bschnil! eInen pcrspcktl\'lschen 

Ausblick enlhahCJ1, )n dem U. a. die In der 

Einlell"ng venrelene These des Verfassers, 

daß Im Hinblick auf d ie ~u erw3r1ende Er­

welleruns der EG - ÖsterreIch hat bereits 

scinen ßeitrillsantrag geslelh, Polen, die 

es FR und Unglrn kündiglell entsprechende 

379 
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Absichten ~n. und sogar die bisbng nachh~l· 

Hg auf ihre Neutralitit pochende SchweIz 

trägt SIch mll diesem Gedanken - die Ausle­

gung des EWG-Vcrtrag •• bnRfr,stig VIel· 

leICht nicht mehr so integr,)(Ions{reundlich 

sein dHf wie b,sher« (S. 4), intenSiver erörtert 

und zur D,skussion gestellt werden könn· 

te. 

Ocr Ausblick wf die künftige Entwicklung 

des Europarechts I,t integrierter Best~ndteil 

des on der Reihe . jurlstische Kurz-Lehrboi­

eher« im Beck-Verlag erschienenen und iast 

800 Se;ten umfassenden Werks vOn Opper­

mann (UniverSlllt Tübin!';cn). Als ßcisp,ele 

Sind folgende Sllchworle zu nennen: "Auf 

dem Weg zur Europäischen Wahrungs­

unIon?«, »Vollendung des Binnenmarktes«, 

"Bibnz und Reform der gemeinsamen 

Agrarpolitik •• ~Freihcll dcs Kapital- und 

Z~hlung~verkehrs als Element eines vollen­

deten Binnenmarktes<. "Soziale Flankicrung 

des Binnenmarktes •.• Europäische Außen­

politik?«, "Gcslmteuropäische Fnedensord­

nung? <, " MöglichkeIten und Grenzen künf­
tiger EG-Erweiterung. sOWIe -,Festung Eu­

ropa< oder Partner in einem offenen Weh­

h3ndclssystem ' •. Diese Aufzählung belegt 

exemplarisch das dem Buch Insgesamt zu­

grunde liegende KOflzept, mehr noch al~ 

Schweitzer/[-Iummer und Bleckm3nn den 

polilJschcn Aspekten der eu ropäischen I nle­

gr~lion als Grundlage und Vorgabe des Ge­

meinsch~flSrechL' brellcn Raunl ZU gcw~h­

ren. 

Nach emer ausführlichen clnleitenden 

D:l.rsteUung von Genese und EntWIcklung 

der europäischen Idee folge zunächst eme 

AbhJndlung über Rechtsgrund!:>.gen, Orga­

n isauon und Aufgaben des Europarats, der 

SICh ein Überblick über den europ~ischen 
Mcnschenrcclmschutz durch die Europ~i­

sehe KommlSStO n fiir Menschenrechte und 

den Eu ropäischen Gerichtshof fli r Men­

schenrechte und eine knappe Einführung in 

den Menschenrechtsbtalog der Europäi­

schen Menschenrechtskonventton anschließ!. 

Schließlich werden die OrganIsation für wirt­

schaftJiche ZusammcnHbw und EntWIck­

lung (OE CD), der auch mchteurop~l~che 

Staaten woe die USA, Kanada. japJn, Austra­

lien und Neuseeland a.ngehÖren, dit Europ~i­
sche Freihanddszone (Er:T A). deren Zu­

kunft ungewiß ISt, sowie der inzwischen In­

folge der EnrwickJung in Osteurop;1 ~u(gclö­

ste Rat für gegenseitige Winsch3ftshilfe 

(RGW/COMECON) und die Konferenz für 

Sicherhell und Zusammcnarbcll in Europa 

(KSZE) vorgestellt. Erst dann wendet SICh 

Oppermann dem eIgentlichen EG-Recht zu. 

Und es gelingt ihm. die komple~e Matene 

klar und "erstandlich zu prjscnllcren. ohne 
we.entliehe Aspekte außer Betracht Zu jas­

sen. Freilich w;ire auch bei ihm eine st~rk~re 

Einbeziehung der nJlIonalen RcchLSpre­

chung zum EG-Recht wünschenswert. Die 

ständ igen Bcziige zur europa - und rechtspo­

lillschen DIskussion, die Jn OppennJlJOS 
Darstellung des Gemeinsch~ftsrech[ einflie­

ßen, fördern die LesbarkeIt des Buches Im­

mens. Es l!Jndelt sich um eine - für einen 

JUrlSuschen Tcxt ~chenc - kurzweilige, Ja 

teils sogar faSZinIerende Lektüre. 

111. Einzelne MonographIen 

Das Verhältms des fG-Rechts zum Recht 

der einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigt 

Rechuprechung und \xr,ssensch~ft - nicht 

nur Hl der Bundesrtpublik Deutschland - seit 

dem Beitritt 7..U den dreI Gemeonschaftsver­

trägen in den fünfziger jahren. Dies gilt Ins­

besondere (ür die r: rage, inwieweit über 

An. ~4 I GG Hoheitsrechte auf zwischen­

~ta2.tliche EinrIchtungen übertragen werden 

können. Das Bundesverfassungsgerocht halle 

in der VergangenhclI mehd,ch Gelegenheit , 

die verfa.ssungsrechtlichcn Grenun jener 

Delegationsbefugnis 7.1.1 bemmmen. Beson­

dere Bedeutung kam hIerbei der Frage zu, ob 

sekundäres Gemeinsch2ft~recht und seine 

Anwendung durch deutsche Behörden und 

Gerichte der Kontrolle durch das Bundesver­

hssungsgericht :!uf deren Grundgesetz-Kon­

formitJtunterliegen oder ob hierfür vielmehr 

dem Europ:iischen Genchtsh(\f als gesetzli­

chem RlCheer im Sinne des Art. 10. I 2 GG 

die Zuständigkeit wr abschließenden recht­

lichen Beurteilung zugewiesen isl. Halte 

sich Jas BundesvedassL1C1gsgcncht in setner 

sogenannten .. Solange- EnlSchc.Jdungv vom 

2'). ). 1974" noch generell (ür prüfungsbefugt 

erachtet, so lehnt es seit semem Be~chluß 

vom 12. 10. '986" eme Überprüfung vOn ab­

geleitetem Gemeinsch ,ftsreclu lm Maßstab 

der Grundrechte des G ru ndgeserzes 31.1.1-

drücklieh ab , Zugleich hat es Jedoch die ver­
fassuogsrcchtlichen Grenzen beslImm( . die 

im R~men da Übertragung VOll H()heits­

rechten gem:ill An.24 I GG w beachten 

sind: .Die Vorschrift ermachllgt nicht dazu, 

im Wege der Einräumung VOn HohenMech-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-3-375 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:11:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-3-375


len für zwischenslaadiche Einrichtungen d,e 

ldentität der geltenden VerbssungsorJnung 
der ßundesrepubJik OeulSchbnd durch Ein­
bruch In ihr Grulldgcfüge und die sIe konsli­
IUlerenden Slrukluren aufzugeben ( ... ). Dies 
gilt namendich für Rcchl5clzungsaktc der 
zwischenslaallichen Einrichtungen, die, ggf. 

zufolge entsprechender Auslegung oder 
Fortbildung des zugrundeliegenden Ver­
tragsrechls, wesentliche Strukturen des 
Grundgesetzes aushöhlten. Ein unverziclu­
bares, zum Grundgefüge der gehenden Ver­

bssung gehörendes Essenliale ~lncl iedenfalls 
die Red\lsprinziplen, die dem Grundrechl ­

steil des Grundge .• etzes zugrunde liegen ( ... ). 
An.24 Abs. I GG geslaltel niehl vorbeh~h­
los, diese Rechlsprlllziplen zu rdallvleren. 
Sofern und soweit milhin einer z",ischen­
sI331lichen Einrichlung im Sinne des Art, 24 

Abs. I GG Hohellsgewalt eingeräumt wlfd, 

die Jm Hohcmberelch der Bundesrepublik 
Deutschland den Wle.s~nsgehah der vom 

Grundgesetz anerkannten GrundrecJHe ZU 
beeinlf.iehl;gen In der Lage 15(, muß, wenn 

damil der nach Maßgabe des Grundgesetzes 

beslehende Rechlsschulz entbllcn 5011, Slalt 
dessen eine Grundrechlsgehung gewahrl<'l­

stel sein, die nach !nh~1r und Wirksamkeit 

dem Grlll1drechLSschulz, wie Cr n:lch dem 

Grundgesetz unlbdingb~r 'SI. Im wesentli­
chen gleichkomm!.." 

Kliirungsbedarf tiber An und Umfang du 
Konrrollbefugnis des Bundesverfassungsge­
richIs bcsteht ,edoch :luch weilerhin. Die,er 

Problematik wendel sich der Bayreulher 

Hochschullehrer Streinz 111 seiner Habjliu­
lionsschri! t »Bundes\'erfassung,gerichlljcher 

Grundrechtsschut~ und Europäisches Ge­

melnschaftsrecht" Zu. Er kommt ebenso wIe 
kürzlich auch Scholz '/ zu dem ErgebniS, daß 

das Bundesverbssungsgcriclll In bedeulsa­

men und crnslen Grundrechtsfällen mit Ge­
mell1scharlSb~~ug die vedassungsreehdichen 

Anfordenmgen an seme rriifungspflichl 
wird prazlsieren müssen. Breiten Raum 
nlmmc in Slrelnz Abhandluog U.:I. die nlch 
wie vor zentrale frage ein, inwle"'cll gemäß 
Ar! . l4 Abs.' GG durch GeselZ HohcHS­
rechte auf 2wi.chenstaadiche Einrichtungen 

Wie etwa die EG übcnr.gen werden können 

'I BV<"GE ll. '7' ~ NJW '9' •• , 69 7. 
16 l\Ve.fG E 7) . H9 : NJW '98'.577 . 
I, BVcr(G E 7). ))9 ()l \ f. ) a NJW l? i,. S77 (\80). Vgl. 

,"eh ßVccfGE 18, ' (lJ H.) = NJW ' 98 ,. S07 (S' , ) m" 
"" C'ueren NlCM wcIsc: n. 

,8 NJW 1990. 9., 11 

und ob 3uf diesem We~e eIne • V~rbssu ngs­
durchbrechung. erfolgen könne" . Ocr AUl o r 
komml zu dem Ergebnis, daß Art. 24 [ GG 

dazu ermächtlgl, die dntlsc\'~n Grundr"chle 
für die europäische Ebene zu öffnen und eu­

ropäische Gememwohlinteressen als verfas­
sll/lgsJegilimes Ziel anzuerkennen. Folglich 

können dem Grundsalz nach gemeinsehalrs­
bedingte Rebllvlerungen der deulschen 
Grundrechte sranfinden, setzen ,edoch eine 

im Einze.lf.all ZU konkretiSierende sachliche 

Rechtfertigung und eine ßeruckslchligung 
des Vcrh~hnism:ißigkell.sgrundsat1.es voraus. 

SlrelOZ beJahl zudem die pnnziplclle, freilich 
durch die Ziele des EWG -Verlrags begrenzte 

Befugnis der Organe de.r EG, Im Rahmen 
ihrer m:llenell leglslauven r ,üigkeit eme 
Konkreli sienmg des »europäischen Gemein­

wohls . vorzunehmen, und geslclll ihnen In­
$OWCII auch eme Einschalzungspdrogallve 

zu, WJe sie für den Geselzgeber allgemein 
anerkannt ISI. Daß freilich die rnlnspruch­
nahme dieser BefugniS bzw . der Verweis auf 
vorrangige Kompecenzen der EG-Organe 

nichl im luftleeren Raum erfolgt, sondern 

von handfeslen wlfIschafthchen und politi­

schen [nIeressen besllmml wird . weist der 

AUlor am Ende seines Buches nach. Er the ­
matiSlen - wenn luch nur kurz - die in den 

zuruck!iegenden Jahren mehrfach festzustel­
lende Tenden7. von Legisblive und insbeson­

dere Exekullve. veri3ssungsrechdich heikle 
Materien emer Lösung auf Gememschafts­

eh.:ne zuzuführen. sich somil 1.ugleich selbst 
von politischer Verantwortung zu enrbindtn 

und 1.udern entsprechende Vorhaben der 

striklen Konlrolle durch das BVerfG Zu ent­
ziehen. Die DiskUSSIOn um die beabsichtigle 

EG-weile I-Jarmonisierung des Asylrechts 

kann hier als ~k\Uell(:s BeIspiel dienen. Daß 
flir derleI bedeutsame und ernsthafte Grund­

rechtsfälle mit Gemeinschafrsbezug die 
Rechtsprechung des BVnfG Im Solange-I!­
Beschluß lediglich unscharfe Konturen bie­

leI, legl der Verfasser näher d3r. Seiner Fest­
s(e)lu og. daß hIer eme Pr~zis'erung erforder­

lich ist , bnn nur zugestlmml werden. 
Srreln? befaßt Sich I/l seiner HabilitalIons­

schrift ml\ elllem der wiehllgsleo, zudem po­
litisch Televanl~n Problcmrelder des EG­

Rechts wm einen und des n,uionalen V~rf3s , 

sungsrechts zum anderen. Seine Aus{uhrun­
gen und Ergebnisse ,md mchr aul d3s 
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38.1 bundcsrepublibmsche Reehl~sy"em be­
schränkt. Vielmehr können Sie auch für die 
rechl~- und slaatswlsscn,ehaftliche DIskus­

SIOn in anderen Mitgliedstaaten Geltung be­
anspruchen, die er in seme Arben einbezIeht, 

Von besonderem Imeresse Ist zlldem die 
Darstellung der Gn.llldrechls-Rcclmpre­

chung des EuG H I m Vergleich w Jer des 

BunrJesve.rfassungsgendllS. Erfreulich ist die 
gute Lesbarkei, der Scllrift, die für jeden, der 

Grundkenntni5s~ Im Europ~rechl haI und 
sich in das be~rbcllete Problem "emden ",,Jl, 
von großem NUlzen sem Wird. 
Das kodifizierte Gemeinschafrsrechl bedarf 

im Einzelf~Jl der Umsetzung durch Verwal­
lungshanddn. Ein emheitliches Verwaltungs­

rech t der EG exisllcrt jccloch bislang nlchL 
D,es haI seIne Ursache dann, daß bIsher im 

Regclfall Gemeinschaftsrecht im Wege des 
sogenannlen mdireklen Vollzugs durch die 

Behörden der ell'Zelnen Mitgliedstaalen nach 
deren jeweiligen verwaltungsverfahrens­

rechtlichen BeSCImmungen durchgeselzl 

Wird. Aus diesem Grunde findet das europai­

sche Vcnv:Jrungsreclu auch In den oben be­

sprochenen Leh rbüchern. nur am Rande Er­

wähnung_ Doch iSI auch in.,()weil elnc Neu­

Orientierung gebOlcn. HaI doch beisplels­
weJ,e der EuGH in seinem Uneil vom 

lO. 9. 1990.0 entschIeden, daß eint vom Land 
Baden-Wümcmbcrg Im Hinblick auf den 

Vertrauensschu{zgrundsatz des § 48 Baden­

Wumem bergIsches Verwaltungsverfa h rens­
geselz unlerbssenc Rückforderung einer un­

ler Versloß gegen gememschaltsrechtliche 
Be,;lImmungen gew:"hrten EG-Beihilk eine 

Verletzung de~ EWG-Venrag, b{'mh~lte. 

Damn h11 das Gerlchl elJlen zentralen Pleiler 

des bunJesrepublikanischen Vcrwahungs­
verfahrensrechls für Falle mll EG-Bczug für 
70umlndeSI partiell niehl anwendbar erklilTl. 

WCllere EnlschcJdungen m dieser Richlung 
si nd Zu erwarten. Ei ne su kze.<sive, vornehm­

lich durch R"hterreclu SICh volbehende 

Etablierung eines eigenständigen europäi­
schen Verw;1.hungsrechlS b~hnt SICh an. 
Unter diesem Vorzeidlen komme dem zwei­

bändigen und exakl 1500 Seiten umf~ssenden 

Werk "Europäische~ VerwalLUngsrceht u des 

Hamburger Professors Schwarze immense 

thcorellsche wie praklische Bedeutung zu. 

Der Autor zieht zun:'ch'l eme Bilanz des 
heUle erreIchten EntwlCklungs'lands des Eu-

10 NVwZ 1990. 116[ = EuZW 199D. 481. 

ropaischen VerwallUngsrechls. Zugleich ver­
folgt er das Ziel, ~Is Bellrag ~u r theorclIschen 

Syslembildung Möglichkeilen und Gren"cn 
der Weilereillwicklung emes el1rop~isc h en 

Verwahungsrechts auszulOlen und schließ­

lich JIl Form reclmverglcichender Zielsel­

zung nicht nur die Einflusse nationaler Ver­

wahungsreehlsgrundsätzc auf Jas Europ~i­
sehe Gemeinschahsrecht zu verdeutlichen, 

sondern auch die Rückwirkung d~s ncugebil­

delen EuropMcclus auf die nationalen Ver­
wahungsrcchlsordnul1gen (fansp~rent lU 

machen. !n der Tal mmmt die Rechls\lcrglel­

chung breiten Raum ei Il. Zu allen zelllralcn 

verwahungsrcchdichen Fragen Wie elwa Ge­

"1"mäßigkeil,prlnzip. Ermessen, Venrau­
ensschutzgrundsJlz etc. finden ~ich ausführ­

liche Daf5lcllu ngell über di ... jeweilige nalio­

nale Rechtslage in den einzelnen Mitglied­
staalen. ZugleIch legt der Autor dar, InWle­

weil Elemente Jeller nationalen Verwaltungs­

rechlssysleme Eingang in die ReclHspre­

chung des EuGH gefunden haben. Im einzel­
nen welSI er nach, daß zunächst das franZÖSI­
sche Verw~llungsrechl die Begriflsbildung 

und insbesondere das RechLSsehu Izsyslem 

der EG-Vcnrage entscheidend geprägl und 

Im weilcren Verlmf das deutsche Verwal­
tungsrecht die Herausbildung zentraler ge­

memschaftsrechrlichcr Grundsatz<" becin­

f1ußI hat, währcnd mit dem Beitritt des Ver­

cmJglen Königreichs darüber hlnluS eine 
EnlwlCklung und Stärkung vcrfahrcnsm:ißi­

ger VerlCldigullgsrechte des Einz~lnen erfolgt 
ist. AndererseIts stellt Schwarze auch eme 
RückWirkung des GcmcinschafLSrechls ~uf 

die cinzclstaadichen Rechlso rdnunt;en fcst, 
das "als Medium und K~ralysator jedenfalls 
In crsten Ansätzen luch zu cmer Ann:iherung 
und Angle,chung der Verwahungsrechle 10 

Europa« beiträgt. Im Rahmen der geplanten 
EG-wellen Hannonlslerung von emze)ncl\ 

Bereichen des besonderen Verwaltungs­

rechls, etwa dem Ausländer- und Asyl­
recht", dem Waffen- oder Dalenschulzrechl 

sowie der beabSIChtigten Polizeikoopera­

Lion", und der SIch dann aufdrängenden 

F~ge der Anerkennung und BindungswIr­
kung VOn Vcr\\>altungsentsch~idungcn der 

Behörden eines Milsliedsla31s in einem ande­
ren werden die von Schwarz~ herausgearbe,-

VgL d:l7.U z. B. B:iil rv."l g, /LörchcrISch\Jm :\c ncr (l-Ir.;g.l. 
A$.yl reclu Im Binncnrn,HI<I-. Die t' ur<"lp:.iL:s"che D lmenS!on 
d,·, R«h" ,u r I\,yl. 3 • .1<0- 3,&<n '999 ( 0"" 0'). 
I'gL d,," ß~<ch, KJ I 99(). r rr. 
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I eten allgemeinen Vf'rw~h ungsrcch lSgrund­
s:it ... e ... entrale BedeulUng erlangen. A nge­
slchts dieser PerspekClve war eIße ArbelI, wie 
sIe vOn Schwar7.e nlll seI nem "Europäischen 
Verwaltungsrech,< vorgelegt worden ist, 
übnfälJig. Diese erweist sich bereics jetzt als 
unen tbehrlich. Sie wi rd als Klassiker on die 
rechtswis.enschaftliche Litcr~tur eingehen. 

BerlOld Huber 

ehrHtUlrI jongcl/DavlJ M. Tmbek (Hrsg. ). 
er/I U"d./ Leg"J TI,ougbt: /111 /I mencall-Ger­

man Debate, Bilden-Badell (Nomo.<) '989, 
0)4 S., DM 98,-

.Alles ISt Text. , so charakterisiert Günter 
Frankenberg die Strategie vOn Davld Kcn­
nedy, eInem der eloquenteStCfl Vertreter der 
CTlllcal legal studie5. D,e Empfehlung, die er 
h,eraus für den Leser dieses Bandes ~blCllcl. 
lautet : Mach Ernsl mll dcr Ironie; vernünftIg 
ist die Rciallvll~t; wer emen kn\lschen St,nd­
punkt finden will, muß von Perspekllve zu 
Perspekllve nomadiSIeren. 
Dies hält den Band über die deutsch-ameri· 
kan;sche D,skuss,on ~ur Rcchtstheon~ zu · 
sammen: d:ill sIch alle Teilnehmer on eInem 
Pluralismus von Diskursen sehen, die die 
verschiedensten Plünomcne bezclchnen. 
wenn sie von .Recht., »TheoTle« oder .Me­
thode- sprechen . Gcmeins:un Ist, daß . KrI­
tik. vor allem Text i~t und d2ß der gemein­
same Feind die lehre der alltäglichen IUrlSti­
sehen Pr3xis und der FJkuhJten ISI. Wonn 
diese Praxis und worin die Kmik besteht, 
dmn allerdings unterscheiden sich die amen­
kan ischen und die deutschen Teilnehmer: 
Wahrend an den amerikanIschen bw Schools 
die Bcrufspcrspekovc der Anwälte und die 
!nstrumcntalität des Rechts für die Interes· 
senvenrctung Liberwlegl, bildet d2s Rückgr.lt 
der deulschen Fakultälen noch Immer d:lS 
Staatsexa.men, die Lehrbuch- und Kommen­
tartradition und das BemLihcn um dogm~lI­
sehe: KOnSISlen .... Entsprechcnd ~olcher InSIl­
tUlloncllen Vorgegebenhcllen enlwlckeh Sich 
denn auch der Betrieb der InlerpretatlOns· 
herrschaft. An diesem alltaglichen Kanlpf des 
Vor oder Zurück der RechlScnlwlcklung 
nehmen die RechlSlhwretikcr nleta-jundisch 
leiL Sie intaprelieren die Interpretalion; sIe 
anO\lysiercn und kmlsleren die Herrschaft; 

und sie seh reiben d iTckt oder ondirckt Nor­
men vor, WIe diese aus~uüben w:;re. 
SOZIOlogisch Wichtig ist natürlich, daß fast 
alle Teilnehmer lehrer ~n einer Rechtsfakul­
tat .,md. sIe rekrutieren >Ich auS dem links(li­
beralcn) Netzwerk der Universitäten frank­
fun und Bremen auf dieser Swe, Wisconsin 
und Harv.rd ~uf der anderen Seile des Atlan­
tiks. Ei I)e Reihe VOll ßeiträgen handel. vom 
itHcllcktuellen Selbstvcrst~nd~is dieser 
Gruppen: DIe Auseon~ndersetzung von Tru­
bek und Esser stelh kritISchen Empirismus 
den amerikallischen ,ernoca' legal studies, gc­
gemiber - eon kunstlieh etwas hochgespielter 
Gegensatz zWCler ~kademlschcr Netzwerke. 
kaum aber ein epistOmolog,scher Umer· 
schied. Ähnlich wrhält es sich mll den Un­
terschieden zwischen Theorie und PraxIS 
odcr TheOrie und Emp'rie. tiber die Wootcr 
und GessJler (Bremen) schreiben. Solche 
Komplimentarilätell :zu Ge!;ensätzen aufzu­
bauen, en!Spnchl Grupp.erungsbediirfmssen 
in der akaJemi~chen Weil und solhe daher 
aus deren Soziologie zu erklären sein . Ein 
wellig verstehen kann man die Themenwlhl 
d~hcr bel den Bellr:igen VOn Sc·hlegcl (Bu· 
fallo) und Reich (Bremen) über die jurIStische 
Ausbildung in den Vereinigten Staaten; !e,der 
steht "ern kein BeItrag über die S01.iologie 
der deutschen Jurislcn,lUsbildung gegenüber. 
Stau dessen werden auf dieser Seile des At­
lantiks die Widersprüche zu den norrnallven 
Theorien der rochterlichen UTlcilsbildung 
(Ogorek, ZürICh) nochm;J,ls dargele!;t. und 
ROllleulhner (Bedin) Zlcht diesen Faden 
durch, um die Legende des posllivlslIschen 
Gesel ... e~bindung$ - N ostands der deutschen 
Jus" ... unter dem NationalsOZialismus zu wi­
derlegen. Den Lesern der Krotlschen J USIl2. 

nichts Neues. Sie hittcn wohl aul der amen­
bnischen 5we nach äquivalenten Erfahrun­
gen und deren An~lyse gesucht. h,erzu aber 
gibt allenialls Cren.ltaw (Los Angeles) eInIge 
A nsat ... e 3m BeISpIel des Versagens der Ideo­
logiekmik gegenüber der Rechtsprechung 
zur RassendiskrimInierung. Parallele Erfal,­
rungen In Deutschland waren zu finden, le­
doch werden sie von den (geschICkt) jedem 
Referenten zugeordneten Kommentator 
nicht allfcegrifien. Die vergleichende Ana· 
I yse bleibt dem Leser .elbSl überbssen. 
Den klaSSIsch-deutschen Ausweg aus den 
Wirrungen der Vielfalt von Fragestellungen 
und historischen Be ... üge b,etet die ~cchls­
theorie, hier auch (im engli schen kurSIV ~ul 
Deutsch) lls upoliusche RechlSlheoroe~ be-
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~eichnet. Bei dieser lll euturganung handelt 
es sIch um Ü berlegungen, die allem Rech, 
und aller Polilik VOraU&lUSe,ZCn silld. empi­

risch gesehen diesen ledoch nachei len. Hau­

fig gehen sIe aus von klugen EinzeIbeobach­
tungen, hIer vor aUcm der Wiclholter'schen 

TI,ese der "Prozeduralisierung des Rechls«. 

Bezeichnel wird damll clne Lcglllrn;nionsfi­
gur, Rechtscnlscheldungen m~ngels matend­
Irr Übereinstimmung durch Vcrfahrens,e­

geln akzeplabel zu machen. Angebl ich soll 
dies In der modernen Rcchlspraxis haufige, 
vorkommcn als in f,üheren. Und sicherlich 

slellt SICh das Ralionalil:itsproblem $olcher 

LegitimIerungen für JUTls,en aus der angJo­

ameribnischen Tradition des Fallrechts (mit 
seiner VIel slärkeren G Icichset7.ung von Fair­

ness mi, Verfahrensregeln) anders dar als 

konllncmalcn Junslcn. dic Im Argumcn,a-
1I0nssysiem eines kodifizlenen Rechts ge­

schuh smd. Überse,zungsproblemc machen 
dies im Übermaß deutlich; der Wie,hölter­

Beilrag ist ohne Rückübersetzung ins Deul­
sehe nicht v<,n;tJndlich zu mlchen. So 

kommt es denn auch) daß die meisten Auto­

ren der .polillschen RcchlStheorie« darüber 
schreiben, Wi\.5 andere AUloren meinen, wenn 
sie schreiben. AU5nahmen h,ervon sind W":'­
derum diejenigen, die sich em Identifizterba­

re.< Thema aus allen DIskUSSIOnen herausfi­

schen. so wlC etwa Gunrher (Frankfun). der 

pragmatische fnJeterminiertheit des RechlS 

funktional interprellen und damit Legilima­
Honcn anb,elet, WIe man Recillss:ilzc glclCh­

:LClllg oflenhaltcn, 1bcr dennoch zu EntscheI­

dungen heranziehen kann. DennInger 
(Frankfurt) findet seinen Ausweg aus der 

Rechtstheoric dadurch, daß er ei nlge Argu­
mentallonsfigurcn zusammenträgt, die ~Is so­
ziale Voraussetzungen flir die Wahrnehmung 

von Grundrcch,en gelt<'n konnten. und Ro­
gers (Madison), mdem er das amerikanische 

Arbeitsrecht als einen Kompromiß ZWischen 
Tndividual- und Kollckllvvertr~g, Regulie­

rung und Aushandeln darstellt. Immer dort, 
wo auf solche Weise der Bezug von kontro­

vcrsen Emscheldungsfngen auf die Argu­

mentanonfiguren "mer lu .. dischen JnsL..~nz 

bewgen werden, zeigt SICh das Rallonal der 
unterliegenden Rechtsthconen. Der Versuch. 

aus solchen emander gegcngesel'lten Ratio­
nalen eine u bcrkuppclnde "Rallonal i!ll" zu 
machen, jedoch führt zu Abslr3.ktlon$-Kunsl­
slücken, die nur noch SOZIologIsch, mlthm aus 

der Lebens- und Arbell5we.ise der 3.kadcml­

sch~n Rechl~lheoretiker zu erk brcn ISI. 

Dcnnoch wäre es all zu einfach, elwa die 
Llleralur zur ,Autopoesis. (die auch in die­
scm Band durch Teubncr, Florenz, Vertrc,cn 

ISt) als Gla.<perlenspiele ~mer fwsehweben­

den Inlelligenz abZUlun, Dem sei so; doch 
bleibt zu erklären, worauf dic weitt Verbrcl­

tung des Glasperlrnspieles beruht. Die Am­

bivalenz der Re",epuon iSI deutlich aus dem 
Schwanken ZWIschen Skepsis und Enthusias­

mus, das die meisten Be(cil iglen an den Tag 
legen; zugleICh demonstrieren SIC die Unver­
:zichtbarktit von Metatheorien angesichts des 

rehlens akzep,abler Thconen, die Rechtlcgl' 

,imicrcn konnten. Beruhigend 1St angesichts 
dieser ApOrie d ic Festslellung Ro"leu Ihners 

am Schluß selner Analyse der Produktion 
11 allonaIS02.laliSllscher RechlSt),eOTle, daß 

diese offensichtlich für nÖlig gehalten, kaum 
aber als elnflußrclCh erachlcl wurden. 

ErhJJrd BI.,mkenbl/rg 

COSlma Möllcy, FretIJell lind Schlitz tm Jlr­
bellsretht. Das FortWIrke" des yomw·he" 
Rechts", der Recl!lSpreclJu>Jg des Ren:hsge­
rlchts, Göttmger SlIId,en zur Rechl!ge­

>ChIChle, Bd. /8, Goumgen: Mlwer-Schmldl 

1990, 141 + XIX SmcTl, DM 86,50 

Dieses Buch fällt zunächsl durch eine Dis­

krepanz ZWischen dem CIWll marktschrelen­
sehen Titel und einer eher dClailorienuertcn 

I rockcoen Seh rcibwclse auf. Die Sprengkraft 
der Hauplthesc aber ist groß. Man h;u SICh 

bei der Analyse der dcu,schen G~schlChte des 
Arbcltsven rages - sp;i,cstcns SClt v. G ierke< 

berühmtem Aufsatz "Dlc Wurzeln des 
DIenstvertrages. (pS Brunner 1914) - daran 

gewöhnt anzunehmen. daß der Arbeitsver­

trag zwei konfligIerende Wurzeln aufweise' 
die römIsch-rechtliche, die den schuldrechtli­

chen Aus,auschcharaklu betont, und dit 

germani sch -rcchtliche. die personen recht! ich 
und gememschaftsorientien ISI. Der röml­

schcn Wurzel wurden liberale, .. un-sozlale.) 

der germanIschen bci Gicrke ein~ >SOZIale« -
von heute aus gesehen eine zumindest ambI­

valente (denn auf sIe konnten sich sowohl 
fonsc\Ultlliche als auch f aschlslISche Km ikcr 
der hberalcn Arbmsverlragsfrcihell berufen) 
- Regulierung>funkllon Luge,clmeben. 

Dieser tradierlen Einordnung entZieht, wenn 

ich recht sehe, die Untersuchung \'on Coslm~ 
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Möller die Grundbgc. Sie bcmuhl sich um 
den N.chweis, dlß mcht das r6mlschc 
DICßSlven,...gsrecht per sc unsozl~l, nur-frcl ­
heitlich war, sondern daß erSI dic dcutsdlc 

Pandcktislik, dic gemeinr~clllliche Rechts­

wissenschaft, es d~zu machlc (S. 73 (1.). Was 
wir ~I s römische.s D,eßSt\'cnrag$recht wahr­

n:mmen, war ~>ne Konstruktion. die Stall d en 
wirklichen Quellen offenblr den polillsch­

ökonomlschtn-soz.~len N o twendigkeltcn 

des Deulschbn.d des ausgehenden J 9. Jl hr· 
hunderts folgle . 

Möller rekonslruicrI , d ~ß bcrens im roml­

sehen Rechl zwei untersch iedl i~he luristlsche 
Konzeple des O,en slverlragcs - locllllo con­
dJtct/o - exisllerlen, milclnander im Slre;1 
bgcn . Einem rein obligalOrischen Konzept, 

das so:ml bum gemilden der Logik des 

S)'naJlagmas der Sachmiete folglc (5. 69 fl".) , 
sf;lIId ein schu Id reclulich-personen rechtli­

ches gegenüber, da" auf der ßas l~ einer {rei · 
heitlichen Vertragskonzepllon. zugun sten 

des Dienstvermieters (heute : Arbeitnehmers) 

soziale AbmiJdcrungen in G es t:\!! von bo"tt­
jiJI!S- und Billi ~ kellsr~geln eInführte. Oie 
KoeXIstenz betder Konzepte untersucht Mol­

ler anhand Jer Frage. wer da.<, Lohnnsiko bel 

Annahmehmdernissen hinSichtlich der Ar· 
beJlslclSlung lT~gl (heute § 6! 58GB). Neben 
einer .haflcn" Linie. d ie rasl ausll:\lu nslos 
den Grund~arz . Ohne Arbell kein Lohn . 

anwandle, besland eine -weiche- . die dem 
Arbe;ler nur im Falle eogenen Verschuldens 

das Lohnrisiko auferlegte (S. 41 (f.. 58 fL) . 
Möller deu!eI auch (wemger syslematisch) 

an. daß das romIsche Recht - p"~do,, erwelSe 

aufgrund der E.inordnung der .Oienslmlete­
als SachmlCCC - Ansätze VOn 5chu(z- und 

FürsorgeplJichlen des DJenSlgebers und enl­
sprechender Schlodenersatzansprüche des 

D,enslnehmer~ (heUle § 618 ßGB) kannte 

(5. t J J fL). 
Die konnigiercilden KOllzepllonen de, 

Dienstvcnr3ges haben offenbar :tu verschie­
denen Penoden KonJunktur gehabt. Zu Z el­
ICn der frühen veterel-jurlspruden z und 
d~nn ersl wieder In der Spiitklas,ik domi­

nierte das ,>ozI3Ie~ Verst ändnJ'. In der Klas­
sik dagegen, In der SICh die get,ennle rechtli­

che ßehandlung von Skhven und . I,elen 
I ohn>rheHrrn « t!ur" h'.IlS CI7en heg,nn, iihpy­
wog das r~1O schuldrechtliche VerslandnlS 

(S·7· / 7 l ) . 

Ocr herausr~gcnde Befund der Sludie 1Sl, d~ß 

di e deulsche Rechlswissenschaft des ~usge­

henden 19.Jahrhundcrts SIch sclekuv die 

Qudlcn gerade der römischen Klass ik zu 
eigen machte und sie als das römlscbe Rccht 
sehlechl hin ausgab. Auch die ReclllSpre­

dmng wird von Möller exempl.nsch rekon­
strulcr! am »B:l.Uernvobt-FaU « des RelChsge­

richg \'0 '1 1880 (S. 92 H.), bel dem die histOri­

sche [ronie cs wolhe. daß Bismarck den Kli ­
gcr abgab und mil seiner Kbge der selekllv­
vcrktirzten röm"ch- rechtlichen Konzepllon 

des DienslverlrJges zun' Durchbruch ver-
blL 

Dieser Befund einer selekliven Konscruklion 

römis.:hcn Rechts reiZ! Zu Überlegungen. 

was d ie deutschen Reclllsw issenschal der der 
Zell dnu Ineb, die .sozlalen_ Ekmenle des 

römIschen Rechls auszublenden . Provozler­

tcn der ökonomIsche Knsenverlauf (18 78 

W.'Ir d er ökonomische und politische-SOZIale 

Ku",ulauol1spunkt der Großen DepressIOn) 

und die Umstruklurierung Dcutschl:tnds zur 
.Hochlndustrialisierung. (vb\. [-bns Rosen­

berg. Große DepreSSion und ßismarckzett. 

'967) eine " Entmischung" personen- und 
schuld rechtlicher Anteile im Arbeitsverhält­

ni S - ein wenig ~hnlich der Konslellallon der 

römischen Klassik -} Aber auch umgekehrt : 
\Vie,o entdecklen um »sozi.len Fortschntta 

Bemüh" - wIe Gierke - die sozialen Anteile 
im römischen Dienstvenragsrcclll nicht. 

wicso vJllcli" icnen SIe diese .,Ilcln dem gern\3-
nischen Treudienstvcrlr.'lg: Druckte mchl ~I ­

lein schon diese polariSierende Problemsc!J"" 
eine lntl-( ceiheidichc. a'lI;-ind iVldualisllsche 

gesellscha{tliche OpUO!l lUS: cllle ausschließ­
lich kolieklivlsil sch-gliedscldlliche Konzep­

uon des .SoZlalen ., die die spl lere !n,tru· 

mcntaliSleru ng dculschrech t1icher Konzep­

!Joncn des A rbC!lsverh~IIIlISSeS durch den 
F~schismtlS ~I$ eine erWarlblre (und Vlel­
lelchl erwartete) Konsequcnz erscheintn 

läßI: 

Ulnch Muck envergcy 

Albert Krolls, Das Gnmdgesell als Vcrfl5-

sung des SI.ttttzJich o rgllnJjlertert KilplIlI[lSm",. 

Poli/liehe Ökonorme de; Vcr!assJlngsrccbl s. 

Wiesf,,,rle') (Deu.t<dJer U11IVRNllii/s - Ver/" g) 

1988, 42 6 S., DM 69.-

Die ArbeII. <'Ille vOm Fachber~lch Recl".~ wls­

senschaft IJ der Universllii! I'hmburg ange­
nommene H abililJ,l1onsschrift, sucht den 
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J86 NJchwels zu erbringen, daß das GG elnc 

Verfassung des sta~dich organisienen Kapi­

talismu~ seI. Sie wendel sIch deutlich sowohl 

gegen Vcrtreler der etablierten Wissenschaft 

(und die Rednsprechung des BVer(G), wo­

nach d.:ts GG winschJftspoliliseh -neutral . 

sei, als auch gegen linke AUlOrcn, die .:tus der 

VedJssung die ZulissigkeJl eines Übergangs 

zum Sozialismus du reh Gesetz (oder gar ein 

Gebot ,cdenf~Hs zu weitgehenden SChrillen 
~uf dem \X/eg in eme sOl.dslaallich orgam­

sie"e Übeq;angsgesellschaft) ableiten. D,e 

innerh~lb der herrschenden Meinung fonnu­

liene KYllik an Nipperdeys bekannter These, 

daß d~s GG die soziale Marktwirtschaft ga­

ranllere, 7.ielt n~ch Auffassung des Verf.1ssers 

auf die "Blindhell des Ordo-Liberalisn'lIS ge­
genuber der existenz.not<vendigen BedculUng 

umfassender staatlicher Aktivitäten fi,r das 

FunktionIeren der pnvatwlrlschaftlichen 

Ökonomie, in dereo Rahmen Sich Jede Ein· 

sch6nkung von U ntemchmenrneresscn als 

Maßgabe zur Förderung der Wirtschafto er­

weIse (1.}). Ein zenlrJler mcthodologlscher 

Einwand gegen die Auffassung Nippndcys 

u. a. müsse gegen die ounzuläSSlge Ver­

schränkung der Ebenen der Verfassungsnor­

malivitat und der Verfassungsmöglichkeu« 

(1\) gerichtet werden. BCI näherem Hinsehen 

zeIge SIch aber, daß auch die h. M., d'e SIch 

~uf die Grundlage der Im InvestItIonshilfeur­

teil des B Ver! G \'on 19 S4 ent WI ckelten Au r­
fassung von der w, .. schaftspolitischen .Neu­

tralitÄt- des Grundgesetzcs h~bc bilden köl\­

nen, dem Grundgeset7C eine .grundsätlJiche 

Garantie der privat- und marktwlnschaftli­

ehen Ordnung" (18) entnehme. Dem gegen­

über versuche eIn Te il der verfassungsrechtli­

ehen L.lnken, genannr werden Insbesondere 

Abendroth, Seifert, Prrcls, Hoffmann, 

Däublcr, In tlner ~ltCrnallvetl Lesart der 

Rechlsprechung des ßVerfG und des An. '5 

GG In Verbmdung mll dem Sozial51JatS- und 

dem Demokralieprinzip ~owie dem Gleich­

hellSsltz dem GG eine ",An Altcrnallv­

Wirtschaftsverl:assung, auf Abru!. zu unler­

kg<,n (18), die methodisch und rcehrsrheore­

ltsch fragwurdig $el. Die erw~hnlen AUloren 

belrac1llelen d:cs GG In emer hlslOTlschen 

[nterprer3lJon als Produkr eInes KompromIs­

ses ZWischen konservativen und s02.I~lisll­

>ehen Winschaflsprogrammcn . Dcmgegen­

uber sei dJrauf zu bestehen, daß luch die 

SPD .lL-diglich Clne dem Ideal emer gernclII­

nutzlgen K~pll~lakkumubllon verpflichtete 

Spielart des staatlich organlSlerlcn Kapll3lis-

mus- C\3) vertreten habe. Deshalb Sei der 

Spielraum einer alternativen Verfassungsin­

terprel~1I0n erheblich enger als von d~n ge­

nanntcn Auwren angenommen. Ähnlichen 

Einwlnden set:cc SICh auch der Rekurs auf 

den .menschenrechtliehen- Gehalt der Ei­

gemumsgarantic au~. $O\\lell er gegen den 

verfassungsrechtlichen Schutz des Eig~nLums 

von und all Großorganlsallonen mobilisiert 

werde. 

Ihren merhodischen Amgan!;spunkt sucht 

die Arbel! wnächSI ,n der .allgemeine(n) 

formelle(n) BeSlImmung des Staates als sOu­

veraner, mu dem Entscheldungs- und R.ec!tt­

set~ungsmonopol ausgcStallCler politischer 

Herr<ehahsorganlslnon. (371.) . Der Zweck 

de> Staltes SCI, -Im I meresse eIßer mogJichst 

vorurteil.freien Erfassung des Erkennlnlsob­

jektes . . . als Resultat aus der An~IY5e der 

elnschl~s'gen Vorschriften des Grundgeset­

zes. (JS) abzuleiten. D,e ",uTlSlIsehe AMlyse 

des ll1 den Normen der Verfassung verkor­

perrcn Staatswillens" müsse -die Gest~h zu 
erschließen- sucheIl, "",elche die s02.lll-öko­

nomischen Verhältnis.<, unter der Geltung 

der staatlichen Imper211vc gesellschaftlicher 

Ordnung annehmcn .. ()8). Es solle gezclgt 

werden, daß .der Staat, lOdern cr den verfas­

sungsrechtlich kodifiZIerten Pnm:ipien öko­
nomIscher Ordnung prakllschc GühlgkclI 

verleiht, die Funktionsprinzipien der kaplla­

listischen ProdukllonswelSc 10 K"ft. selze 

(39)· DJes gelte vor allem für das ,Produk· 

lIonsverhähl\ls der Lohnarbeit Im D,enste 

privater Winsch~ft,untcrnchmen" die "cl, 

als -Cln Werk der OrgantSa(lOn5gew~1r des 

Slaates. (39) dJrstclle. Der sozIale Rechts­

staJt des GG seI In\ Gegens~tZ zum bürgerli­

chen Rechtsstaat des 19.Jahrhunderts .zum 

ideellen Sach\V~ltcr des gesellschaftlichen 

Produkllonszwccks der ant~gol1lSlisch ver­

faß"n Ge\ellsch~h aufgesllegen •. Freihell seI 

meht em PrinzIp Individueller Selbsrverwirk­

lichung, sondern "d~s fundamentale slaatli­

che .Organl~allonSllllltel, .. ') kraft dessen die 

politische Gcw~lt ihrer Gesellschaft deren 

bpll~listischc form vorschreibI« (40). Die 

Arbclt wendel SIch daher Insbe,ondcre gegen 

den 'Jurlsten,Sozlalismus" da die » wirt­

schaftspolitische Gestaltungsfrci!.ell des 
St l;t(CS d,e spe7.i fische verfa,sllllgsrcdlllic.h 

Sank,i()niene Form (darstellc), In der der 

St;\Jt als politischer Organls.ltOr der Eigcn­

tumsmarkcgesell.chaft deren (wechselnden) 

NOl\vendigkQllcn :cur Durchsetzung ver­

hilft_ (401.). 
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[n elncr mcthodologischcn Vorb~merkung 

setzt der Verfasscr sich knmch mit unter· 

schiedlichen neueren [merpretationsregcln 

auseina",'.r, dercn Gemelnsamkclt er in CI' 
nem - zu knmlerenden - .Abbau d er Nor­

m3llvlI:;1 der Verf~5sung . durch ,,[ inbelle­

hung dcr Wirklichkeit 10 die Nonnanalyse~ 

(14) ~Ich,. Demgegenüber p[ädien der Vcr­

fasse r fur eine ~Ru(kkehr ;:ur Immanenten 

TeXlcxegese., (44)' D,e linke Van~nle elOcr 

"Parteinahme (für die ArbeItnehmer)« als des 

zcntralen erkennmislcllenden Inlercs,e! laufe 

ebcnf111s ~ui eme HeTduslösung der '>lm Ver­

fassungstcxt :luftauchenden Begrifl1ichkcl­

tCn « ~us ihren ,.spe7.ifischen Vtnl'endungs­

zusammenhang- (46) hmaus. Dieser set da­

durch konsttlulert, daß die Verfassung ·Ob­

)ekuvallon des hohclllichen Ge't~ltungswil­

len~ der öffentlichen Gew3lt. sei und die 

Normanalyse deshalb -auf dem Wege ge­

d~nklicher Anllzlpation der durch die Norm 

erzeugten Re~Jitat. erfolge. »Der Norm­

zweck crgibt sich dementspn:~hend allS dem 

lnh~l{ der gescllsch~lllichcn \Vtrklichkeil, olie 

SIch auf d er BaSIS der 11) den Vorschrifren der 

Verfassung kodifizlcnen Prollziplen gesell­

schaftlicher Geslaltung ~Is deren denkno!­

wendiges Resultat einsIeIlt. (49) . " DIe Erhe­
bung de~ Geltungsmldtes der Norm aus den 

gesellschafllichen Verh ;i ltnlssen, die slCh em­

stellen, wenn Sich die Betltigung der Bürger 

on den kraft Sl:\adieher Gewalt vorgeschroe­

benen Bahntn bewegt . , soll VOr allem am 

BeIspIel des Art. 14 GG demonstnen werden 

(49). D,eser gewährleiste »das SOZial-ökono­

mische OrgaßlSllIOnSpnnzlp der exklUSIven 

Verfugung (ober den gesellschaftlichen Reich­

turn ... , dessen Exi,ten7. WIederum als SOZial· 

okonon\l5che !mplikallon die Trennung der 

Mehrheit d~r Bevölkerung von Jen sachh­

ehen Vor~ussetzungcn des Produk tionspro­

zesses" unterstelle . " DI ~ aus der Analyse des 

Gewährlelstungslnhahes dn Bemmmungen 

des Grundgeselzes g,,<vonnwen abslr~kten 

Ordnungsprlnzlpten « sollen -Im Hinblick 

auf die EntscheIdung wlTlscluftsverhssungs­

rechtlicher EinzeIfrageIl mllleis des Verfah­

rens der logische Il Dedukuon stufenweise. 
konkrellSlert werolen (5 I). D,es gilt etw~ für 

die Frage n~ch der VerfassungsmäßigkeIl der 

Neuregelung des § !! 6 AFG (p). 
In dem auf die .Einhihrung. folgenden er­

Sten Kapit el wi rd der .vcrfassungHcchtlicht 

Zusammenhang von freiheit, GletChhell, E.i ­

gelJlum, Konkurren7. und Ve rfas5ungu 

(6z ff .) entWIckelt . Hier kritlSlen der Verfas-

ser vor allem das liberale Vcrst'ndni~ dcr 

F reihw als eines gegen den Staal genchrclfn 

Rechls Juf .EiJ]griffs~b",ehr.. Der Sta~t 

konne als "Garanucmacht der Freiheit« nIcht 

zugleich der "heImliche Gegner des Gegen­

standes seiner Gewährlelslung« (65) seIn . 

Freiheit und Gleichheit SClen »exklUSI V« auf 

den besltz-mdividualistlschen Ver[(csell ­

~cll>ftungsmodus bezogen (7) . Mit der Gc­

währlelstung de r allgcmcrncn H~ndlungsfrel­

heil sei .das gesamtc H~ndeln der Bürger 

dem st3atlichcn Gcneralvorbeh.h des Dür­

fens unterworfen- (74) und damit von der 

"Ü bere inswnmung mit dem im Staat verkör­

perten allgemeinen Willen " abhanglg (74). 
Und dessen hoheitlicher ChM31uer verweIse 

auf die .Gegensätzlichkelt pnvaler Inreres­

sen (lls) grundlegender Vorausselzung der 

rechtlichen Regelung« (75 Cl. Dieser Wider ­

,pruch finde seine ~ handgreifliche Au~­

dntcksform 'n der Gcsrllt der Grundrechts­

schranke der ,Rechte anderer .. In Art . , 

Abs. I GG. 

Sodan n SIÖßI der Verfasser In Kap. 1 zur 

Entfaltung der für seine Argumentllion ~en­

tralen Thesen vor, daß .dn Slaat mll der 

Ge",~hrle,stung des exklUSIven Verfügungs­

rechts« In Geslalt des Eigentum,rechlS . die 

globale NotwendigkeIt In die Welt gesetzt 

(habe), um der Bedürfnlsbdriedigung willen 

liber Eigentum verfügen wollen ].u mÜIsen . 

(I 17) . Der mH dem Eigentum verbundene 

Effekt der Trennung führt' dnu, daß die 

.. zweckmäßige Benulzung der ProduklJons­

mlllel durch diejenigen erfolgt, die von der 

Vcrfugung darüber ausgeschlo~scn smd " , 

während <> umgekehrt die Resultate der Pro­

duklion den Inhabern der ,achlichen Pro­

duk\lonsbedingungen zu(rallen), die Im Re­
gclhll von der NOlwendigkw zur Verrich­

tung produkllver Arbeit beireit sind. (1'9). 

Der Umst~nd. daß das . Produktivclgem um 

lediglich vermlltelt tiber die abslrakte Eigen­

tumsgarantie den Selmt·" der Verf:a.ssung ge­

meßt, bildet zugleich die ob)ekuve Grund­

lage des realen ScheIns der WlrtSCh3hsverr~s­

sungs rechtlichen N(,\llrJli{~t des Grundgc­

sel ~es " (12}) . 

DIese durch die methodischen Überlegungen 

abgestütz.te Zentr~ltht'se benuizi der Ver[.,­

ser, um elllzclnc neue Probleme des verf.s­

sungsrcchdichcn Slatus d es Eigentums, inS­

besondere des gesdlschafrsrechtlich vcrmll­

lehen Eigentums, und die Funktion des Ku­

tellrech" zu rekonstruIeren (I J S Fr. r 4 S H.). 

Auch die verfassungsre~htlichen Grenzen des 
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J88 GrundcIgcmums, die Entclgnung und die 
steuerrechrlich~n Mög/ichk~llen des Zugriffs 

auf das Eigentum wen.len Jls Formcn der 
Sicherung des FunklionsZllslmm('nhlngs der 
EigemumsmHktgesellschlft eingeordnet. 

Dlraus ergebe Sich auch da Zugang zur Be­
stimmung der Funktion des SozialisIerungs­

artikels (Art . 15 GG) (25 J). Auch die Berufs­
freiheIl (Kap.4) Wird :lls ~ubcr den Willen 
der IndiVIduen vcrmlltche Reprodukllons­
form der Eigentumsmarktgesellschait . dia­

gnostiZIert (173). Umgekehrt ergeben SIch 
aus diesem Grund\'erhältnls auch die Schnn­
ken der Gcgcnrechlc der A rbwnchmer 

(Koalinonsfreihell) und der slaatlichen Auf­

gaben in der Haushahs- und W'inschaflsver­

fassung (J04 ff., )69 H.); das gleIche gehe fur 

das Sozialst.llrspnnzlp. Der SI;),al sei d:aüber 
zum .,poliusehen OrganlSltor der Eigen­
lumsmarklgesellschafl. (J&8) geworden. 

Oeshalb könne e r auch nielli - und h,er wird 

der Bogen zur emg~ngs env;;.hnlcn KrIlik 
linker SI;>'~1 thconen geschlossen - zum 'po­

ten.icllen Subjekt der Aufhebung der sor.il­

len Untcrschiede (werden), die den EXIStenl­

grund der Souveriinltät der politischen Ge­

wah bilden ". 
01<: abstrakte und nglde Argumcnt:Hlons­
we,se des Verfassers IÖSI ungute Ennnerun­

gen an die weiland . Gcrman Staals-Ablener 

Discussion . aus . Es mUlC. angeslelus der 

Diskussion um die EinhclI dcs SI;l.llCS und 
die wachsende Komplexidl öffentlicher Au/­

gaben befremdlich an, wenn der Verf~sser 
den Staat als "ideellen Sachwahcr. des gesell­

schaftlichen Produktionszweckes der antago­

nmiseh verfJßtc.n Gesellschaft Iltltcrstellell 

zu könncn vcrmelnt. Das gleIChe gilt für den 
methodischen Ansatz, dn on einer merkwür­

digen Kombination von marximscher 
RechLSkrnik und POSlIIVlslIschem Willcns­
dogma dem GG einen conhelllichen hohel!li­

chen Staatswillen als Ursprung seincr Nor­

mauvlliit unlerschll~bt und di e neueren An­

Salze LU emer slluauven pluralen Interpreta­
uon verwIrf .. D,e Kntik 3n der Unlerstcllung 

eines normal! v unvcranderl fonbölehendeo 
. hlsloTlschcn KompromIsses . , der die Inlcr­

pretalion des GG n;1.ch Auffassung mehrerer 
krillSICrlCr Autoren zu besllmmen habe, m'g 

im A mat~ du fehaus plausibel seon. Sie löst 
s tch jcdoch Im Ungcfähren auf, wenn die 
Abstl"lkllonshöhe d er bcgrifnichen Unter­
scheidungen so angesetzt word, d~ß die 

N.cltknegsvorMcllungen der SPD '1-ur bloß 

unorthodoxen Lesart einer bpitllistlschen 

GeSJmtprogrammltik erkbrt werden. D,es 
'sr um so bcmerkenswerter, als die vom Vcr­
fasser präsentierte Alternativc einer gemeln­

schaft.!ichen Verfügung über die Produk­
llonSmlltei nur In e\'obllv bleibenden For­

meln beschworcn Wird. DIe Kmik an der 
h_ M. reduzlcrt sich vtelfach luf den Vor­

schlag einer lnderen Spnchregelung, denn 
welches ISI e'gentlich die Fr;\ge, ~u( die der 
Veriasser seme Antwort gibt? BestreItet ~lwa 

dic h. M., daß das G G Clne Vcrf assung des 
organISIerten Kapitalismus sei) D,e h. M. Ist 
mehr odcr wenl ger erfolgreich au f dcr Suche 
nach neuen Regclungssystemen lur eone .Ge­

selhchaft der OrganlSallonen«, ciner Ent­
Wicklung, die analYlIsch verfehlt wird, wenn 

man ihr eine cinheuJiche Logik nur deshalb 
unterstelli, weil sIe »kOllstrukliv. an beste­

henden Rec111sonSlltuten anknüpft. Der fal­

sche Schem der Einheit wird nur dadurch 

ermöglicht, daß die Untcrscheldungen in 
großer Abslrakllonshohe vorgenommen 

werden: Hie die Gesellschah, Hl dt'f die 
• Mehrheir der Bevölkerung VOn den sac1,li­

chen Vorlus.let7.ungen des Produkllonspro­

zesscs .. ;>,ls Cl'Undlage der FunktionswcIse 

des Rechtssyslems get rennt ISt, da die aller­
dings niellI näher beschnebene Gesellschaft, 
in der Wir alle gcmetnS3m die echten von den 

ialschen Bedürfnossen trennen. D;),s unendli­

che Opcrreren mll und das Schaffen von 

neuen Unlerscheldu ng~n hebt SICh - von der 
Mcta-Ebene aus gesehen - in der souveränen 

EntscheIdung uber dic Erhtlhuog der Idcntl­
t~1 der "Eigemumsmarktgesellschaft K auf, 

deren "polimcher OrganisalOr« der Stan ge­
worden 1St. Von dort, von der Meta-Ebene 

~us, Wird eine "möglichst vorurteilsfreie Er­

f:!.Ssung des Erkcnntnisobjcklcs" denkbM -
eIne Sicht, If\ der konsequcnterwcis~ alle be­
sonderen Umers<:heidungen hinter der l.el[­

differcnz der polilischen Ökonomie des Ver­

fas<u ngsreel",s vcrschwi nden. 

Eigenarugerwetsc kcll ren in der begri(flichen 

InsJ:cnierung des Verfassers ger;1.dc viele ~I­

lere Begriffe und Melhoden dcs Verfassungs­
rechts WIeder auf dic Buhne zunick. Wer VOn 

denen, die umerhtl,lb der Wolken mit den 

nichtigen und kJelOen Unterscheidungen 
operieren, wurde heut~ noch vom StJ31 als 

-souver"ner, mit dem Entscheldungs- und 
Rechtsetzungsmonopol .usgcslauetCt politl­
,cher I-lcrrschahsorgan>s3110n. sprechen) 

Wem würde die Forderung nach emfr 
., Ruckkehr zur Immanenten Textexegese. 
Widerstandslos auS der Feder fließen? Wem 
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würde der Inhalt der gcsellsch~(rlichcn Wirk­
lichkeit ,, ~15 denknotwendiges Resuh~[" der 
Verfassung erscheine,)? Für wen wurde heUle 

noch die ßedeulUng der .~mplrIschen Ver­
f(tSsungswrrklichkclt.. . prinZIpIell )enSellS 

des Unlersuchungshorizontes der Ermlldung 

des staatlichen OrdnunbSwillens" (49) lie­
ßen? Es ze igt sich hier. d~ß die Befestigung 

der Katego nen ~n einem Begriffshlnlmel. von 

dem aus im Verfahren der .Iogischen Deduk-
1I0n swfellweisco zur KonkrclJon herabge­
stiegen wird, immer nur wlCder d~s bestäu­
gen kann, was Jm Anfang VOrilusgesetzt wOr­

den ist, und auch im DClail nlChlS Neues 
zUllge fördern kann. Die methodischen 

Überlegungen nehmen Sich vor dem Hinter­

grund neuerer D"kusslonen eher dürfug aus. 
Die GrunclSJtzknrik am Eingriffsabwehr­
denken enrbrvt die .Abwegigkell einer . .. 
Vorstellung des St~;jles. ,,15 ,Träger eilles 

l'wecklosen Machllnrcres5cs., das so OIr­
gends In der Lllcralur Zu fmd", 1St. Auch die 
AU5clflanderscIl'ung mit einer gewerkschaft­

lich orientlcrten AhernAH"int erpreu.llon, an 

der durchaus ein wissensclllftlichcs Interesse 

bestehen könntc, ist enllau.,dl/!nd, weil sie 

über Oberflächliches nicht hJr13Uskomml. 

Dl5 gleIChe gilt für die clnzeJnen Kapitel . die 
sich mit dcm Eigentum, dem SOZlal is )(~rungs­

artikel. der ßerufsfreihett. der Koalitlonslret­
heH und dem SOZIalstaat befassen. Die Un-

tersuchung bleibt IlIcr weil hinter dem zu­
rück, was man duu von Autoren lesen 
konnlc, die Sich auf d" Operieren mH dem 

.SchelO' der Differenzen näher einlassen . 
Der Verfasser hmgcgen laßt Sich .u r seinen 
Gegenstand nu r Zum Zwecke der BeSl:ill­

gung ,einer Haupuhcse ein. einer These, der 

im Grunde niemand widersprechtll mag. $0 
reduzicrt SIch die Kriti k vielhe!: auf elO 

selbstgcschaffcncs SprachprQblcm. 
Der Zusamm~nbruch des re~lcJl SDziali~mus 
haI eIn unangenehmes HintC'rgrundgcriiusch 
erzeugt, d3S die KOnZentratiOn der lekttire 
einer Kfltik des GG als Verbssung des staat­
lich org" OIslencn Kapitalismus StÖn. Hin 
und wlcder läßt es die GcdJnken abschwei­

fen, die dann hann:'cklg Immer wieder b", 
der Frlgc clnhaken, ob vlellclcht der Manm­

muS J)ichl nur als K~pjtali$muskntlk bloß z u 

groben Unterscheidungen fähig 151, sondern 

auch _tls pDlilische HerrschafLsform Selbstbe­
obachtung 1Il bcsonderen Apparalen konzen­
trieren muß, die. opcnerend mit der Diffe­
renz Sicherheit/UnsIcherheit, größere In{or­

mationsmengcn ansammeln als )c ein Gesell­
sch,ftssyslcm zuvor und doch IlIcht.1 schen. 
Wenn die Pluralität dn Di{{erenzen auf die 
eine redu",erl wird und di~se schließlich '" 
der mit s>eh selbst Identischen Gescllsch;lft 
aufgehoben Wird. sllld Probleme nur noch als 
Res[ sichtbar. 

K"r!-Hc/IIZ Ladc//y 
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